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Entscheidung vom 22. April 1982 

D 02/82 

Artikel 7(1.) b) ii) der Vorschriften Uber die europäische 

EignungsprUfung für die beim EPA zugelassenen Vertreter (VEP) 

"BerUcksichtigung von Tätigkeiten im nationalen Patentwesen bei 

der Zulassung zur europaischen Eignungsprflfung" 

Leitsatz 

Die Ausbildurig des Patentanwaltskandidaten 

bei A/i3PatG ist keine Beschäftigung in 

Sinne von Artikel 7(1) b) ii) oder iii) VEP. 



SACHVERHALT UND ANTRJGE 

Die Prüfungskomrnission für die europäische EignungsprUfung 

des Europàischen Patentamts hat mit Entscheidung vom 

10. März 1982 die Zulassung des Beschwerdeftihrers zur euro-

päischen Eignungsprflfung abgelehnt. Zur BegrUnding fUhrte 

sie aus, daB der Bewerber die Zulassungsbedingung eines 

vierjährigen Praktikums gemä.BArtikel 7 (1) b) der 

"Vorschriften Uber die europaische EignungsprUfung für die 

beim Europ.aischen Patentamt zugelassenen Vertreter" 

(ABL EPA 1978, 101; nachstehend: VEP) nicht erfülle. Die 

geforderte Praktikuinszeit verringere sich im Falle des Be-

werbers un 10 Monate auf 3 Jahre 2 Monate, da er eine mit 

der Zulassung zur PatentanwaltsprUfung abgeschlossene Aus-

bildung von einem Kalenderjahr bei den deutschen Patentbe-

hörden (nachfolgend: Kandidatenzeit bei DPA/BPatG) nachge-

wiesen habe (Mitteilung der Prflfungskommission in AB1 EPA 

1980, 218, 221-5.4.3). Beschäftigungszeiten im Sinne von 

Artikel 7(1) b) VEP habe der Bewerber jedoch nur im Umfang 

von 2 Jahren und 8 Monaten nachgewiesen. Die Auffassung 

des Bewerbers, daB seine Kandidatenzeit bei DPA/BPatG nicht 

nur gemäB Artikel 8(2) VEP zu einer Verringerung der in 

Artikel 7(t) VEP geforderten Beschäftigungszeit fUhre, son-

dern auBerdem auch eine Beschäftigungszeit im Sinne von 

Artikel 7(1)  VEP darstelle,sei unzutref fend. 

Gegen diese Entscheidung legte der BeschwerdefUhrer nit 

Schreiben vom 22. März 1982 Beschwerde em. Er legte dar, 

daB seine Kandidatenzeit bel DPA/BPatG zunchst nach Arti-

kel 7(1) b) ii) VEP und zusätzlich auch nach Artikel 8(2)VEP berUc 

sichtigt werden.könne. Die genannte Kandidatenzeit sei 

zunächst einer Beschäftigung in Sinne von Artikel 7(1) b) 

ii) VEP gleichzuachten. AuBerdem fflhre sie zu einer Verkflr-

zung der in Artikel 7 geforderten Beschäftigungszeit von 

vier Jahren. Der Wortlaut von Artikel 7(1) b) ii) VEP 

schlieBe dies nicht aus. Eine BerUcksichtigung der Kandida-

tenzeit DPA/BPatG sei auch aus den Sinn dieser Vorschrift 
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gerechtfertigt, weil es sich urn eine Ausbildung von groBer 
Intensität und hoher Qualität handele. 

In der mündlichen Verhandlung voin 22. April 1982 hob der 
Beschwerdefflhrer hervor, daB die BerUcksichtigung eines 
Spezialpraktikums sowohi nach Artikel 7(1) b) ii) wie auch 
nach Artikel 8(2) VEP grundsatzlich inöglich sei. Eine be-
stirnrnte Tätigkeit könne sowohi Praktikunt iSv Artikel 7(1)b) 
b) VEP sein, wie auch zusätzlich als Spezi.a1praktikuxn von besonderE 

Rang eine die Beschaftigungszeit insgesamt verringernde 
Wirkung haben.Die Berilcksichtigung eines Spezialpraktikums 
iSv Artikel 8(2) VEP auch als Praktikum iSv Artike]. 7(i)b) 
VEP sei jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn das Spezial-
praktikuin seiner Art nach als eine mindest gleichwertige 
Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung angesehen 
werden könne wie die Praktika nach Artikel 7(1)b) yE?. Die 
BerUcksichtigung sei zuinindest teilweise notwendig, wenn 
das Spezialpraktikuzn eine zwingende Voraussetzung für eine 
nationale Patentanwaltspr-Ufung sei oder einer national 
möglichen Qualifikation diene, wie sie beirn CEIPI in 
StraBburg erworben werden könne. Aridernfalls sei ein Bewerber 
für die europäische Eignurigsprilfung, der sich bereits 
national notwendigerweise oder freiwillig qualifiziert habe, 
benachteiligt. Nach Zulassung zurn Vertreterberuf auf 
nationaler Ebene sei es auBerdern für den Bewerber schwierig, 
noch fehlende Beschäftigungszeiten iSv Artikel 7(1)b) VEP 
zu erbringen. 

Hinsichtlich des Sachverhalts wird un ilbrigen auf die Akten 
Bezug genoxnmen, insbesondere hinsichtlich der Tatsachen, die 
die zulässigkeit der Beschwerde begrUnden und hinsichtlich 
des weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers. 

Der Beschwerdefflhrer stelite am Ende der mflndlichen Verhandlung 

den Hauptantrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben 
und seine Zulassung zur nächsten europäischen Eignungs-
prflfung auszusprechen, 

I 
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sowie den Hilfsantrag, seine Tätigkeit bei den deutschen 
Patentbehörden wenigstens teilweise als Tätigkeit nach 
Artikel 7(1) b) ii) bzw iii) VEP anzuerkennen, auch 
wenn dies nicht bereits zu seiner Zulassung zur nächsten 

Prflfung fUhre. 

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE 

Die Beschwerde entspricht Artikel 23 VEP und Artikel 6 der 
Ergänzenden Verfahrensordnurig der Beschwerdekammer in 
Disziplinarangelegenheiten; sie ist daher zulässig. 

Die Beschwerdekaininer in Disziplinarangelegenheiten ist ge-
m9B Artikel 23(1) und (3) VEP zuständig zu prilfen, ob durch 
Entscheidungen der Prfifungskominission die Vorschrif ten tiber 
die europäische Eignungsprtifung fUr die beim EPA zugelasse-
nen Vertreter verletzt wurden. Zur Entscheidung steht hier 
lediglich die Frage, ob die Kanditatenzeit bei DPA/BPaG 
- &bgesehen von ihrer BerUcksichtigung gemäB Artikel 8(2) 
VEP - auch als eine Beschäftigungszeit im Sinne von Artikel 
7(1) b) ii) VEP angesehen werden kann. 

Artikel 7(1) b) VEP geht nach seinem Wortlaut davon aus, 
daB der Beschäftigte "vor dem .Patentamt" handelt 
bei"Tätigkeiten, die im Zusainmenhang mit ... Patent-
anmeldungen und Patenten anfallen". Durch diesen Wortlaut 
und die Bezugnahme auf Artikel 134(1) bzw 133(3) EPtJ ist 
zum Ausdruck gebracht, daB hier ein Handein aus der Position 
eines Rechtsuchenden vor dem Patentamt, insbesondere in 
der Position des Anxnelders oder Einsprechenden, gemeint 1st. 
Vom Wortlaut her sind also Tätigkeiten innerhaib von Patent-
ärntern oder Patentgerichten nicht angesprochen. Daher können 
Tätigkeiten aus der Position des Rechtsgewährenden nicht 
ohne weiteres als Beschäftigungen iSv Artikel 7 (1) b) ii) VEP 

verstanden werden. 
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Auch eine Interpretation von Artikel 7(1) b) ii) VEP 

seinern Sinne nach, kann nicht dazu fflhren, eine Kandidaten-

tatigkeit bei DPA/BPatG als eine Tätigkeit im Sinne dieser 

Bestiinmung zu verstehen. Artikel 7(1) b) VEP enthâlt eine 

abschliel3ende Aufzählung von Tätigkeiten, die denjenigen der 

Assistenten der zugelassenen Vertrêter (Artikel 134 EPU-Fall i), 

denjenigen. der Hand1unsberechtigten (Artikel 133 (3) PU-Fal1 ii 

oder denenigen der Assistenten der letztgenannten (Fall iii) 

jTtsprec 
I e s 

sj~j
erhe Tätigkeiten, die der BeschwerdefUhrer als 

Beruf anstrebt und für die die europäische Eignungsprtlfung 

eine Qualifizierung, bei freiberuflicher Tàtigkeit sogar 

die Voraussetzung ist. Die genannten Tätigkeiten unter-

scheiden sich wesentlich von den Tätigkeiten innerhaib von 

Patentärntern und Patentgerichten. Es sind Tätigkeiten von 

Rechtsuchenden, nicht von Rechtgewährenden. So sehr auch 

eine Ausbildung und Erfahrung in Amtern und Gerichten für 

die kilnftigen Vertreter der' Rechtsuchenden förderlich ist, 

so kann sie doch eine Ausbildung und Erfahrung in der 

Tätigkeit des Rechtsuchenden, also insbesondere des Patent-

anmelders und des Einsprechenden, nicht ersetzen. Dies gilt 

umsomehr als .xnter und Gerichte viele Kenntnisse und Er-

fahrungen, die in diesen Beruf en gefordert werden, Uberhaupt 

nicht vermitteln können. Eine Sinninterpretation von 

Artikel 7(i) b) VEP läBt daher keinen Zweifel, daB dort aus-

schlieBlich auf Beschftigungen in der Situation des Recht-

suchenden abgestellt ist. 

Aus diesen GrUnden erscheint daher eine Berücksichtigung 

der Kandidatenzeit bei DPA/BPatG als eine Beschäftigung 

iSv Artikel 7(1) b) ii) bzw iii) VEP ausgeschlossen. Auf 

eine Bewertung der Qualität der Kandidatenausbildung bei 

DPA/BPatG kornmt es daher nicht an. 

.1... 
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Da ein Praktikum innerhaib von Patentämtern oder Patent-

gerichten von seiner Art her nicht als Tätigkeit iSv 

Artikel 7(1) b) ii) bzw iii) VEP gewertet werden kann, 

ist auch seine teilweise BerUcksichtigung im Sinne des 

Hilfsantrags nicht rnöglich. Es mag sein, daB Bewerber 

für die europäische EignungsprUfurig, die nationale 

Qualifikationen nicht benötigen, in einer gflnstigeren 

Position sind, als soiche, die Zeit, Geld und MUhe für 

Spezialstudien oder Spezialpraktika iSv Artikel 8(2) VEP 

aufwenden oder aufwenden müssen. Soilte eine derartige 

Situation gegeben sein, so istes eine rechtspolitische 

Aufgabe, sie zu überdenken und erforderlichenfalls die 

VEP dieser Situation besser anzupassen. 

Aus diesen Gründen 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der PrUfungs-

koimnission für die europäische EignungsprUfung des 

Europäischen Patentamts vom 10. März 1982 wird 

zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeaiate: 	Der Vorsitzende: 


